
1) Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdüngern (WDüngV) vom 21.07.2010,  
     BGBl. I Nr. 40/2010 

 

D E R  D I R E K T O R  
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
als Landesbeauftragter 
 
  

 
 
 
 
Direktor der Landwirtschaftskammer  
Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter 
Referat 31 - Landbau, Nachwachsende Rohstoffe 
Nevinghoff 40 
48147 Münster 
 
oder per Fax: 0251 2376-19685 
 
 
 
  Tel.: 0251 2376-685 
  brigitte.weitkamp@lwk.nrw.de 
 
 

Mitteilung nach § 5 Verbringungsverordnung/WDüngV 1) 

über das erstmalige gewerbsmäßige Inverkehrbringen von Wirtschaftsdüngern sowie 
von Stoffen, die als Ausgangsstoff oder Bestandteil Wirtschaftsdünger enthalten 
 
 
 

Ich bin/wir sind gewerbsmäßige(r) Inverkehrbringer von Wirtschaftsdüngern sowie von 
Stoffen, die als Ausgangsstoff oder Bestandteil Wirtschaftsdünger enthalten: 
 
 

1. Angaben zum Betrieb 
 

Betriebs- /Firmenbezeichnung: 
(sofern vorhanden)  

Name, Vorname: 
 

Straße, Hausnummer: 
(kein Postfach)  

PLZ, Ort: 
 

Nationalität: 
 

Ansprechpartner/in 
für Rückfragen :  

 

Tel.-Nr.:  Mobil:  

Fax-Nr.:  E-Mail:  

 
 

EU-HIT/ZID NR.: :  276             

 

Eingangs-/Bearbeitungsvermerk: 



 

 

Erläuterungen: 

Der Direktor der Landwirtschaftskammer NRW als Landesbeauftragter stellt eine Mitteilungsbestätigung aus. 
Veränderungen, die die Angaben  betreffen ( Adresse, verantwortliche Personen, EU-HIT/ZID Nr.) sowie die endgültige 
Aufgabe des Betriebes sind der Landwirtschaftskammer NRW unverzüglich mitzuteilen. 
Die erhobenen Daten werden per EDV gespeichert und ausschließlich im Sinne des § 5 WDüngV verwendet. 
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2. Datum des 1. Inverkehrbringens 
 
 
 
 
3. Transport von Wirtschaftsdüngern  
 

  

 innerhalb von NRW 

 Import aus _________________________________nach NRW 
(Bundesland/Staat) 

 Export aus NRW nach __________________________________  
                                               (Bundesland/Staat) 

 
 
 
 
4. Freiwillige Angaben zum Betrieb 

 

Folgende Angaben sind im Rahmen dieser Mitteilung freiwillig. Im Einzelfall sind sie jedoch auf 
Verlangen dem Direktor der Landwirtschaftskammer NRW als Landesbeauftragter zu 
beantworten. Es wird darum gebeten, entsprechende Angaben zu machen. 

 
 

Art des Betriebs (Mehrfachnennungen möglich)  
 

 Landw. Tierhalter     Maschinenring 
 

 Gewerblicher Tierhalter    Landhandel/Genossenschaft 
 

 Lohnunternehmer     Vermittler 
 

 Nawaro-Biogasanlage     Transportunternehmer 
 

 Coferment-Biogasanlage    sonstige ………………………… 

 
 
 
 
 
.......................................................................................................................................................... 
Ort, Datum Unterschrift des / der Mitteilungspflichtigen 

 


